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Reglement
für die Erteilung der Bewilligung an Geometer-Techniker HTL

zur Tätigkeit in der Grundbuchvermessung

(vom 30. Juni 1967)

Art. 1

Den Geometer-Technikern HTL, welche das Diplom der vermessungstechnischen

Abteilung einer Höheren Technischen Lehranstalt erworben
haben und in bürgerlichen Ehren und Rechten stehen, erteilt das
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Vermessungsdirektor) eine
Bewilligung zur Tätigkeit als Kadermitarbeiter des patentierten
Ingenieur-Geometers.

Die mit der Bewilligung verbundenen Befugnisse sind in den Weisungen

des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes über die
Verwendung des Personals bei Grundbuchvermessungen vom 30. Juni 1967
umschrieben.

Art. 2

Die Höheren Technischen Lehranstalten sind verpflichtet, dem Eidgenössischen

Vermessungsdirektor nach Beendigung der Abschlußprüfungen zu
melden, für welche Geometer-Techniker HTL eine Bewilligung anbegehrt
wird. Diese Meldung muß enthalten:

- Personalien und Adresse der Kandidaten

- Notenergebnisse

- Leumundszeugnis

Art. 3

Die Bewilligung kann vom Eidgenössischen Vermessungsdirektor
entzogen werden, wenn grobe Pflichtverletzungen festgestellt werden. Gegen
die Entzugsverfügung kann beim Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartement innert 30 Tagen Beschwerde geführt werden.

Die Bewilligung erlischt, wenn der Inhaber in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit eingestellt wird.

Art. 4

Dieses Reglement tritt am 15. Juli 1967 in Kraft.

Bern, den 30. Juni 1967.

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
L. von Moos

376


	Reglement für die Erteilung der Bewilligung an Geometer-Techniker HTL zur Tätigkeit in der Grundbuchvermessung : vom 30. Juni 1967

